
4/367/2020
Beschlussvorlage
öffentlich

    Stadt Schönberg

Ausbau der Landesstraße L01 OD Schönberg
Erneute Vorlage der Planungsvereinbarung 

SBA/Stadt Schönberg und
Grundsatzbeschluss zur Vergabe

Amt Schönberger Land
Fachbereich IV

Bearbeitung:
Gundela Prahl

Datum
02.10.2020

Bearbeiter/in-Telefonnr.:
038828/330-1402

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Finanzausschuss der Stadt Schönberg 
(Vorberatung) 19.08.2021 Ö
Hauptausschuss der Stadt Schönberg 
(Vorberatung) 24.08.2021 Ö
Stadtvertretung Schönberg (Entscheidung) 26.08.2021 Ö

Sachverhalt
Für den Ausbau der Landesstraße L01 OD Schönberg Ratzeburger Straße wird der 
Stadt vom Straßenbauamt eine jetzt neu 2021 und gemeinsam überarbeitete 
Planungsvereinbarung zur Beschlussfassung vorgelegt. Damit der Stadt 
signalisiert wird, dass das Straßenbauamt diese vorliegende Vereinbarung trägt, 
ist die Vereinbarung am 15.06.2021 vom Straßenbauamt unterzeichnet worden.
Unter anderem wurden die vorläufigen anteiligen Baukosten und Planungskosten 
angepasst.
Zur Absicherung der Planungskosten sind für den 1. Nachtrag Haushaltsmittel 
angemeldet, so dass 300.000,00 EUR brutto zur Beauftragung der Planung zur 
Verfügung stehen.
Für den Teil der Baumaßnahme, den die Stadt zu 100% als Baulastträger 
finanzieren muss, wurde beim Straßenbauamt diese Maßnahme zur Förderung 
angemeldet. Eine Bestätigung der Aufnahme zur Förderung liegt vor. Der 
Förderantrag kann dann mit Erstellung der Planung gestellt werden. Da es eine 
gemeinschaftliche Maßnahme mit dem Straßenbauamt ist, kann eine Förderung 
bis zu 75 % erfolgen. Nicht förderfähig sind Planungsleistungen und leider auch 
nicht die Beleuchtung. Für die Beleuchtung wird ein gesonderter Förderantrag 
gestellt. 

Beschlussvorschlag
1. Der Beschluss der Stadtvertretung vom 07.05.2019 zum Abschluss der 
Planungsvereinbarung wird aufgehoben. 
2. Die Stadtvertretung Schönberg beschließt für den gemeinsamen Ausbau der 
Ratzeburger Straße in Schönberg zur Erstellung der erforderlichen Planungen, zur 
Teilung und Abgeltung der Planungskosten den Abschluss der vorliegenden 
Planungsvereinbarung mit dem Straßenbauamt. Die Anlage 
Planungsvereinbarung ist Bestandteil des Beschlusses.
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3.Entsprechend der getroffenen Vereinbarung wird das Amt beauftragt die 
Vergabeverfahren einschließlich der Vergabeentscheidung und 
Zuschlagserteilung für die Leistungen durchzuführen. Die Auftragerteilung hat 
entsprechend der Hauptsatzung der Stadt Schönberg zu erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen
 

GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG 
IM LFD. HH-JAHR

AUFWAND/AUSZAHLUNG 
JÄHRL.

ERTRAG/EINZAHLUNG 
JÄHRL.

300.000,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €

FINANZIERUNG DURCH         VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel                            

99.500,00 €
Im Ergebnishaushalt Ja / Nein

Kreditaufnahme 00,00 € Im Finanzhaushalt Ja / Nein
Förderung 00,00 €   
Erträge 00,00 € Produktsachkonto 54101.096.8
Beiträge 00,00 €   

 
 

Anlage/n
1 Planungsvereinbarung (öffentlich)
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Planungsvereinbarung

Z11111

Ausbau der Landesstraße L 01 OD Schönberg,

Ratzeburger Straße

zwischen der Stadt Schönberg
Am Markt 1
23923 Schönberg

endvertreten durch Bürgermeister
Herrn Stephan Korn

nachfolgend bezeichnet als — Stadt —

und dem Land Mecklenburg-Vorpommern

vertreten durch das Straßenbauamt Schwerin
Pampower Straße 68
19061 Schwerin

endvertreten durch den Amtsleiter des Straßenbauamtes Schwerin
Herrn Ltd. BD Stefan Anker

nachfolgend bezeichnet als — Straßenbauverwaltung (SBV) —
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I. Allgemeines

§ 1 Gegenstand und Grundlagen der Vereinbarung

(1) Die Stadt Schönberg und die Straßenbauverwaltung kommen überein, zur
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse den Ausbau der Ortsdurchfahrt im Zuge der

Landesstraße 01, Ortsdurchfahrt Schönberg, im Abschnitt 60, km 0,143 bis Abschnitt

60, km 0,957 (Ratzeburger Straße) als Gemeinschaftsmaßnahme zu realisieren.

(2) Hierzu ist es erforderlich, entsprechende Plan- und Bauunterlagen zu erstellen. lnhalt

dieser Vereinbarung ist die Regelung zur Teilung und Abgeltung der Planungs- und

Baukosten zwischen der Stadt und der Straßenbauverwaltung.

(3) Art und Umfang der Maßnahme sind im Vorentwurf, in der Genehmigungsunterlage

bzw. im Bauentwurf des Ingenieurbüros „Ingenieurbüro Möller" aus Grevesmühlen
im Auftrag der Stadt festgelegt.

(4) Der Umfang der Maßnahme wird vorläufig gemäß Anlage 1 (Übersichtsplan)
festgelegt. lnhalt des Entwurfes sind die folgenden Leistungen:

- die Objektplanung der Verkehrsanlage (Lph. 1-9 gem. HOAI),

- die landschaftspflegerische Begleitplanung,

- ökologische Sondergutachten,

- Leistungen des Technischen Umweltschutzes,

- Vermessung

- Baugrunduntersuchungen

- Sicherheitsaudit

- Beweissicherung

(5) Grundlage der Vereinbarung sind das Straßen- und Wegegesetz des Landes
Mecklenburg-Vorpommern sowie die sonst für die Straßenbauverwaltung geltenden

Vorschriften und Richtlinien in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung.
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§ 2 Durchführung der Baumaßnahme

(1) Die Stadt führt die Planung im Einvernehmen mit der Straßenbauverwaltung durch.
Die Stadt ist für die Planung und für die Durchführung des erforderlichen
Genehmigungsverfahrens zuständig (Leistungsphase 1 - 9 gem. HOAI 2013).

(2) Die Stadt übergibt der Straßenbauverwaltung vor Ausschreibungsbeginn der
Bauleistungen eine bestätigte und genehmigungsfähige Unterlage gemäß § 45 Abs. 6
StrWG-MV (Verzicht auf Planfeststellung und Plangenehmigung).

(3) Die Stadt hat für ihre Kostenanteile (Baukosten) beim SBA einen Fördermittelantrag
nach dem KommStraBauRL MV bei der zuständigen Behörde zu stellen.

(4) Die sich aus der Ausschreibung, Vergabe, Baudurchführung bzw. Bauoberleitung
ergebenden Kostenanteile der Stadt und der Straßenbauverwaltung werden
gesondert in einer separaten Kostenteilungsvereinbarung geregelt. Diese
Vereinbarung ist noch vor Beginn der Ausschreibung und Vergabe von den Partnern
der Gemeinschaftsmaßnahme zu unterzeichnen.

(5) Mit Durchführung der Maßnahme soil vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden
Baumittel voraussichtlich im Jahr 2022 begonnen werden.

11. Kostenverteilung

§ 3 Grunderwerb

(1) Der Grunderwerb für Flächen in der Baulast der Stadt wird von der Stadt
durchgeführt. Die Kosten trägt die Stadt.

(2) Der Grunderwerb für Flächen in der Baulast des Landes wird von der
Straßenbauverwaltung durchgeführt. Die Kosten trägt die Straßenbauverwaltung.

(3) Werden vorhandene Flächen in Baulast der Stadt, durch Flächen des Landes
verdrängt, wird der notwendige Grunderwerb durch die Straßenbauverwaltung
durchgeführt. Die Kosten trägt die Straßenbauverwaltung.

(4) Gemeinschaftlicher Grunderwerb wird durch die Stadt getätigt. Die Kosten sind
zwischen Straßenbauverwaltung und Stadt im Verhältnis der entsprechenden Breiten
der Verkehrsflächen aufzuteilen.
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§ 4 Planungskosten

(1) Die erforderlichen Planungsleistungen gemäß § 1 (4) und § 4 (4) werden durch die
Stadt nach geltendem Vergaberecht beauftragt und abgerechnet.

(2) Die Straßenbauverwaltung erstattet der Stadt die Honorarkosten für die Leistungen
gemäß § 1 (4) im Verhältnis der Bausummen für die in ihrer Baulast liegenden
Anteile. Berechnungsgrundlage für die Abrechnung der Planungsleistungen ist das
Ergebnis der Kostenberechnung.

(3) Die anteiligen Bausummen werden vorläufig auf der Grundlage der Kostenannahme
gemäß Anlage 2 geschätzt und gerundet. Die Verteilquote der Lose 1 und 2 findet auf
die Planungskosten Anwendung. Die vorläufigen Baukosten Los 1 und Los 2 betragen
gemäß An lage 2 netto 1.919.000,00 EUR. Diese verteilen sich wie folgt:

Straßenbauverwaltung: 1.283.000,00 EUR (66,86 %)

Stadt: 636.000,00 EUR (33,14 %)

(4) Die Kosten für die Planungsleistungen werden auf der Grundlage der Kostenannahme
vorläufig wie folgt ermittelt:

Objektplanung Verkehrsanlage (Lph. 1-9 gem. HOAI) 192.000,00 €

landschaftspflegerische Begleitplanung 10.000,00 €

ökologische Sondergutachten 7.500,00 €

Leistungen des Technischen Umweltschutzes, 5.500,00 €

Vermessung 8.000,00 €

Baugrunduntersuchungen 12.500,00 €

Sicherheitsaudit 6.500,00 €

Beweissicherung 7.500,00 €

Summe aller Planungskosten Netto 249.500,00 €

Die Straßenbauverwaltung erstattet der Stadt gemäß §4 (3) anteilig Planungskosten
vorbehaltlich der endgültigen Abrechnung:

66,86 % von 249.500,00 EUR = netto 166.815,70 €
Gerundet = netto 167.000,00 €
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§ 5 Zahlungspflicht und Abrechnung

(1) Die Straßenbauverwaltung verpflichtet sich, den nach dieser Vereinbarung auf sie
entfallenden Kostenanteil zu übernehmen. Die Verpflichtung zur Kostenübernahme
gilt auch für Kostenerhöhungen, die sich aus der Ermittlung der geschätzten
Bausumme im Zuge der weiteren Planungen ergeben können. Eine
Kostenüberschreitung >10 % ist der Straßenbauverwaltung rechtzeitig anzuzeigen
und bedarf deren Genehmigung.

(2) Der Auftragnehmer rechnet die Kosten der Lose direkt bei den Vertragspartnern ab.

(3)

Los 1 einschl. Anteil BE SBA Schwerin
Los 2 einschl. Anteil BE Stadt Schönberg

Für die Realisierung der geplanten Maßnahme ist, nach Vorlage des geprüften
Bauentwurfes, eine gesonderte Vereinbarung über die Ausschreibung, Vergabe,
Bauausführung bzw. Bauüberwachung und den daraus resultierenden Kostenanteilen
zwischen der Straßenbauverwaltung und der Stadt abzuschließen. Diese
Vereinbarung ist noch vor Beginn der Ausschreibung und Vergabe von den Partnern
der Gemeinschaftsmaßnahme

Los 1 SBA Schwerin
Los 2 Stadt Schönberg

zu unterzeichnen.

(4) Die Kostenanteile werden im Zuge der Projektbearbeitung und Bauausführung
konkretisiert. Die endgültige Abrechnung der Honorare erfolgt auf der Grundlage der
Kostenberechnung (im Zuge der Kostenteilungsvereinbarung). Über- oder
Unterzahlungen der Verwaltungskosten werden mit den Abschlagsrechnungen
verrechnet.
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Ill. Sonstige Regelungen

§ 6 Schriftform

(1) Änderungen und Ergänzungen zu dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder aus
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht durchgeführt werden können, ohne
dass damit die Aufrechterhaltung der Vereinbarung für einen Partner unzumutbar
wird, werden dadurch die übrigen Bestimmungen der Vereinbarung nicht berührt.
Das Gleiche gilt falls sich eine Regelungslücke zeigen sollte. Anstelle der unwirksamen
oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausführung einer Regelungslücke ist
eine Bestimmung zu vereinbaren, die dem von den Parteien angestrebten Zweck am
nächsten kommt.

(3) Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vereinbarung:

— Anlage 1: Übersichtslageplan

— Anlage 2: Vorläufige Kostenannahme

(4) Diese Planungsvereinbarung ist zweifach gefertigt. Die Vertragspartner erhalten
jeweils eine Ausfertigung.

Für die Stadt Schönberg Für die Straßenbauverwaltung
Straßenbauamt Schwerin

Schönberg, den .............................. Schwerin, den dt- 06 .2(224

Bürgermeister Amtsleiter
Herr Korn Herr Anker
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Anlage

Nettokosten - Verteilung SBA / Gemeinde

Gesamt SBA Stadt

Los 1.1

Baustelleneinr.

Los 1.2
Straßenbau

Los 2
Gehweg+Beleuchtung

170.000,00 €
100,00%

113.658,16 € 56.341,84 €
66,86% 33,14%

1.283.000,00 € 1.283.000,00 €

636.000,00 € 636.000,00 €

Summe Los 2 + 1.2 1.919.000,00 € 1.283.000,00 € 636.000,00 €
100,00% 66,86% 33,14%

Summe netto

Summe brutto
2.089.000,00 € 1.396.658,16 € 692.341,84 €
2.485.910,00 € 1.662.023,20 € 823.886,80 €

100,00% 66,86% 33,14%
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Ingenieurbüro Möller
CI IC Ingenieur

MoLLER
büro

Ausbau der L 01 OD Schönberg - Ratzeburger Straße
Ausbaulänge 825 m ohne Kanalbau SW/TW

Vorläufige Kostenschätzung

Straßenbau und Gehwege
Datum: 18.05.2021

Pos. Bezeichnung Menge Einheit E.-Preis Gesamt

1.
1.1

Verkehrsanlagen - Fahrbahn
Baustelleneinr., Schutz- u. Sicherungsarbeiten

(SBA)

1.1.001 Baustelleneinrichtung 1,000 Psch 80.000,00 80.000,00 €
1.1.002 Verkehrssicherung während der Bauzeit 1,000 Psch 55.000,00 55.000,00 €
1.1.003 Sicherung vorh. Leitungen 1,000 Psch 35.000,00 35.000,00 €

1.1 Teilsumme BE, Schutz- u. Sicherungsarbeiten 170.000,00 €

1.2 Straßenbauarbeiten - Fahrbahn
1.2.001 Asphalt aufnehmen 2.800,000 m2 15,00 42.000,00 €
1.2.002 Kleinpflaster Granit aufnehmen 2.700,000 m2 15,00 40.500,00 €
1.2.003 Bordanlage aufnehmen 1.400,000 m 8,00 11.200,00 €
1.2.004 Oberbodenabtrag 240,000 m3 18,00 4.320,00 €
1.2.005 Bodenaushub 4.000,000 m3 16,00 64.000,00 €
1.2.006 Planum herstellen 6.000,000 m2 2,00 12.000,00 €
1.2.007 Frostschutzschicht 1.750,000 m3 32,00 56.000,00 €
1.2.008 Schottertragschicht 900,000 m3 45,00 40.500,00 €
1.2.009 Verfestigung 6.000,000 m2 20,00 120.000,00 €
1.2.010 Asphalttragschicht 10 cm 5.500,000 m2 14,00 77.000,00 €
1.2.011 Asphaltbinderschicht 6 cm 5.450,000 m2 13,00 70.850,00 €
1.2.012 Asphaltdeckschicht 4 cm 5.360,000 m2 12,00 64.320,00 €
1.2.013 Hoch- und Rundborde 1.650,000 m 40,00 66.000,00 €
1.2.014 Pflasterrinne 2-reihig Großpflaster 1.650,000 m 115,00 189.750,00 €
1.2.015 Oberbodenandeckung 100,000 m3 25,00 2.500,00 €
1.2.016 Drainageleitung 1.650,000 m 30,00 49.500,00 €
1.2.017 Angleichen an Bestand 1,000 Psch 50.000,00 50.000,00 €
1.2.018 Anpassung Schächte 1,000 Psch 20.000,00 20.000,00 €
1.2.019 Straßenabläufe inkl. Anschlussleitung 40,000 Stück 600,00 24.000,00 €
1.2.020 RW Kanal Neu 825,000 m 320,00 264.000,00 €
1.2.021 Markierung / Beschilderung 1,000 Psch 15.000,00 15.000,00 €

1.2 Teilsumme Straßenbauarbeiten - Fahrbahn 1.283.440,00 €

1. Zwischensumme Verkehrsanlagen -
Fahrbahn 1.453.440,00 €
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Ausbau der L 01 OD Schönberg - Ratzeburger Straße
Ausbaulänge 825 m ohne Kanalbau SW/TW

Vorläufige Kostenschätzung

Straßenbau und Gehwege
Datum: 18.05.2021

Pos. Bezeichnung Menge Einheit E.-Preis Gesamt

2. Verkehrsanlagen - Gehweg - Beleuchtung (Stadt)

2.1 Gehweg und Gemeinsamer Geh- Radweg
2.1.001 Plattenbelag aufnehmen 960,000 m2 7,00 6.720,00 €
2.1.002 Beton aufnehmen 100,000 m2 25,00 2.500,00 €
2.1.003 Wildpflaster aufnehmen 1.000,000 m2 15,00 15.000,00 €
2.1.004 Betonpflaster aufnehmen 700,000 m2 10,00 7.000,00 €
2.1.005 Rasenkanten aufnehmen 3.000,000 m 7,00 21.000,00 €
2.1.006 Rasengittersteine aufnehmen 100,000 m2 10,00 1.000,00 €
2.1.007 Oberbodenabtrag 450,000 m3 18,00 8.100,00 €
2.1.008 Bodenaushub 1.450,000 m3 16,00 23.200,00 €
2.1.009 Planum herstellen 4.125,000 m2 2,00 8.250,00 €
2.1.010 Schottertragschicht 620,000 m3 42,00 26.040,00 €
2.1.011 Frostschutzschicht 1.280,000 m3 32,00 40.960,00 €
2.1.012 Betonpflaster Rehna "Gelb" 4.125,000 m2 38,00 156.750,00 €
2.1.013 Findlingspflaster 1.000,000 m2 120,00 120.000,00 €
2.1.014 Stellplätze Pkw 250,000 m2 90,00 22.500,00 €
2.1.015 Rasenkanten 3.300,000 m 20,00 66.000,00 €
2.1.016 Oberbodenandeckung 300,000 m3 25,00 7.500,00 €
2.1.017 Tiefbord 450,000 m 30,00 13.500,00 €
2.1.018 Angleichen an Bestand 1,000 Psch 25.000,00 25.000,00 €
2.1.019 Markierung / Beschilderung 1,000 Psch 4.500,00 4.500,00 €
2.1.020 Beleuchtung 24,000 Stuck 22500

.
00

,
60.000,00 €

2.2 Teilsumme Straßenbauarbeiten - Gehweg 635.520,00 €
2. Zwischensumme Verkehrsanlagen -
Gehweg 635.520,00 €

Zwischensumme Baukosten gesamt netto 2.088.960,00 €

3. Baunebenkosten

3.1 Baunebenkosten

3.1.001 Honrar lngenieurkosten Lph 1-9 HZ III zzgl örtl BÜ 1,000 psch 192.000,00 192.000,00 €
3.1.002 Landschafstpflegerische Begleitplanung 1,000 psch 10.000,00 10.000,00 €
3.1.003 ökologische Sondergutachten 1,000 psch 7.500,00 7.500,00 €
3.1.004 Leistungen des technischen Umweltschutzes 1,000 psch 5.500,00 5.500,00 €
3.1.005 Vermessung 1,000 psch 8.000,00 8.000,00 €
3.1.006 Baugrunduntersuchung 1,000 psch 12.500,00 12.500,00 €
3.1.007 Sicherheitsaudit 1,000 psch 6.500,00 6.500,00 €
3.1.008 Beweissicherung

3. Zwischensumme Baunebenkosten

1,000 psch 7.500,00 7.500,00 €

249.500,00 €

Summe Gesamtkosten netto 2.338.460,00 €
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Ausbau der L 01 OD Schönberg - Ratzeburger Straße
Ausbaulänge 825 m ohne Kanalbau SW/TW

Vorläufige Kostenschätzung

Straßenbau und Gehwege
Datum: 18.05.2021

Pos. Bezeichnung Menge Einheit E.-Preis Gesamt

Mehrwertsteuer 19 % 444.307,40 €
Summe Gesamtkosten brutto 2.782.767,40 €
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